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Hinsichtlich der wesentlichen Änderungen der Militärstrafgerichtsordnung (MStGO), die nach

Ansicht der Studienkommission erfolgen sollen, ist zu sagen:

Es wurde die Frage der Organisation der Militärgerichte geprüft.

Die Studienkommission gelangt zum Schluss, dass das ausserordentliche Militärgericht abgeschafft
werden soll, welches zur Beurteilung der höchsten Offiziere der Armee vorgesehen ist. Es besteht

aus drei Justizobersten, vier Korpskommandanten oder Divisionären und wird für jeden einzelnen
Fall von der Bundesversammlung gewählt. Dieses Gericht wird in weiten Kreisen als mit den

rechtsstaatlichen Grundsätzen nicht vereinbart empfunden und die Studienkommission stimmt
dieser Auffassung bei. Die Stellung dieses Gerichtes nähert sich demjenigen eines Ausnahme-

gerichtes. Es war 1889 geschaffen worden, weil es «die hohe Stellung der Offiziere rechtfertige,
sie vor ein mit besondern Garantien umgebenes Gericht zu stellen». Die in der damaligen Bot-
schaft gegebene Begründung muss heute als antiquiert betrachtet werden. Jeder Angehörige der
Armee soll sich ohne Ausnahme und ohne Rücksicht auf den Grad vor einem ordentlichen Mili-
tärgericht verantworten müssen. Die Divisionsgerichte bieten für die einwandfreie Beurteilung
eines Falles jede Gewähr, so dass es keines Gerichtes bedarf, das mit besonderen Garantien um-
geben werden müsste. Ebenfalls sollen die Territorialgerichte abgeschafft werden. Diese treten
nur im Falle der allgemeinen Mobilmachung in Tätigkeit, sofern der Bundesrat nichts anderes

beschliesst. Die Organisation der Territorialgerichte hat den Nachteil, dass diese Gerichte mit der
Praxis nicht vertraut sind. Diese Sorge hat Nationalrat Schalcher in einer «Kleinen Anfrage» an
den Bundesrat zum Ausdruck gebracht. Der Grossrichter eines Territorialgerichtes ist überfordert,
wenn er mit einem absolut ungeübten und nicht eingespielten Gericht urteilen muss. Die Korn-
mission hat verschiedene Lösungen geprüft, insbesondere auch diejenige, die Territorialgerichte
auch in Friedenszeiten durch Zuweisung der auf Territorialtruppen entfallenden Straffälle in
Tätigkeit treten zu lassen. Davon muss indessen abgesehen werden, weil jährlich höchstens 50 Fälle
(pro Gericht jährlich nur ca. 5 Fälle) zu beurteilen wären. Auch die Möglichkeit, Justizoffiziere
und Richter der Territorialgerichte rotationsweise den Divisionsgerichten zuzuteilen, vermag nur
als Übergangslösung zu befriedigen. Die beste Lösung ist darin zu erblicken, dass die Territorial-
gerichte aufgehoben und ihre Mitglieder in den Divisionsgerichten integriert werden. Dem zusätz-
liehen Anfall von Fällen im aktiven Dienst oder im Kriegsfall kann durch Schaffung zusätzlicher
selbständiger Abteilungen begegnet werden. Als weiterer Vorteil für diese Lösung wäre anzu-
führen, dass grundsätzlich die gleiche Besetzung wie in Friedenszeiten beibehalten werden könnte
und sämtliche Mitglieder der Gerichte bestens eingespielt und über die Rechtssprechung orientiert
wären.

Fortre/zti'vg /o/g/

Anleitung für Fouriergehilfen
Das Oberkriegskommissariat hat uns freundlicherweise verschiedene Unterlagen aus der neuen
Anleitung für Fouriergehilfen, wie sie in den entsprechenden Kursen abgegeben werden, zur Ver-
fügung gestellt. In den folgenden Ausgaben unseres Fachorgans werden wir einzelne Blätter
publizieren, in der Annahme, damit vor allem unseren älteren Kameraden einen Dienst erweisen
zu können. Sie finden in dieser Nummer nachstehende Übersichtsblätter:

Organe des Verwaltungsdienstes der Truppe

- Aufgaben und Verantwortung

Allgemeines über die Truppenbuchhaltung

- Unterschriftenregelung

- Allgemeines über das Erstellen der Belege

Sold

- Soldberechtigung
Dz'e Reh&ta'o«
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Fouriergehilfenkurse
ALLGEMSINES UEBER DIE TRUPPENBUCHHALTUNG

Unterschriftenregelung
Uebersicht

VR 8 Uebergabeprotokoll
VR 9 Kontrollen fachtechnischer Vorgesetzter
VR 70 Gutscheine

V
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Fouriergehi1fenkurse
ALLGEHEINES UEBER DIE TRUPPENBUCHRALTUNG

Allgemeines liber das Erstellen der Belege, usw
Musterbeleg

Oben links:

Bezeichnung (Truppensteipel)
buchführende Truppe Bezeichnung der Art

des Schriftstückes

Rechnunqsstel1er.

Ort der Lieferung
VR 12^

^ und Veriendunq

SchussVergütung

466 Schuss
Oetailiierte Angaben

FZe

des Rechnungspostens
VR 12^

Füs Stahskp 33

Oben rechts:

a. Dienstperiode

oder
b. Soldperlode

oder"^«^
c. fortlaufende

Beleq-Nuaaer

»Einrückungstag: 22.-26.9.

Entlassungstag: 15.10.

^Soldperlode v 6.10.- 25.10.
Form. 17.17

Rechnung
Compte
Conto

Feldschützengesellschaft Saanen-Gstaad

txéculô, / Forntlura.

Bairag
Montant
Importo

der Lieferungen und

Leistungen bezüglich:

- Menge oder Uafang

- Artikel oder Art

- Qualität, usi
VR 7, 12

OatuB der Lieferung,j
Leistung oder Beleger-I

Stellung VR 12^

Begründung der Berech-

tigung VR 12^

oder
Angabe der Beellliqunq
für nicht vorgesehene

Ausgaben VR 20

Zeigerchef 2 Stunden

13.10.

Total / Totale

Anweisungsbordereau

W*"" TO 107, VRA 48/2
Giustificazione

Pistole/Laufscheibenanlage

Four

Angabe der

Einheitspreise

Erstellen der Belege: s. ee - soooo

- Vereendung offiz Foraulare oder Orlqlnalrechnunq
der Lieferanten (alndestens Foraat A 5, evt auf

solches Blatt kleben)

unten rechts: Richtiqkeitsbescheiniqunq
(siehe Uebersicht C/3.1)

unten links: Einsichtnahae. sofern notwendig
(siehe Uebersicht C/3.1)

- Grundsätzlich mit Schreibaaschlne oder handschriftlich alt Tinte, Kugelschreiber, Tinten- oder Filzstift (Rote Farbe ist
für Revisoren reserviert). Hilfsbelege, Gutscheine alt Bleistift.

- Prüfung der Belege vor der Bezahlung (VR 17), Vergleich der Rechnungen alt den Gutscheinen (VR 69*)
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Fouriergehilfenkurae SOLD
Soldberechtigung

Uebersicht

Früher Einrückende Berechtigung
VR 97 VR 98

Beginn - Ende VR 95
Soldperiode VR 134
Mutationen FA 8-23

Gradsold
Auszug \
Landwehr \
Landsturm

VR 95
VRA 2

Kleiderentsch
VR 132

Offiziere VRA IIa
Of-AsD VRA IIb
Wehrmänner
in Zivil VRA 11c

Soldzulage
VR 102, 103

Of- u Stabs-
sekr Asp

VRA 3
Uof, 5fr,
Sdt

VR 99

Funktions sold
HD-Pflichtige VR 95

VR 113
VRA 4

Auswirkung auf
Vpf, Unterkunft, VR 117
Dienstreisen

Kleiderentsch
VR 132, 133

nicht voll-
ständig
eingeklei-
dete

ohne Schuh-
werk aus A-
Beständen

Soldabzug

VRA lld

SoldausZahlung

Vorschüsse
Auszahlung

VR 134
VR 135
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